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Bekanntmachung 
 
 
 
Aus Anlass der diesjährigen Xantener Kirmes sind die Büros der Stadtverwaltung Xanten am 
 
 

Kirmesmontag, 19.06.2017, ab 15:00 Uhr, 
 
 
geschlossen. 
 
 
Das Haus der Begegnung bleibt an diesem Tag geöffnet. 
 
 
 
Xanten, 01.06.2017 
 
 
gez.: 
Thomas Görtz 
Bürgermeister 
 
 
 
     
 
 
 

Einladung 
 

zum Bürgerforum am 20. Juni 2017 
 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
ich lade Sie hiermit herzlich zur Sitzung des Bürgerforums am 
 

Dienstag, 20. Juni 2017, von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
 
in den Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, ein. 
 
Im Sinne eines echten Bürgerdialogs wird im Bürgerforum auf Formalien weitestgehend 
verzichtet. Sie haben die Möglichkeit, im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Rates 
der Stadt Xanten, mit sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern sowie mit der Verwaltung die 
Entwicklung der Stadt intensiv zu begleiten und Ideen einzubringen. Sie können Fragen stellen 
sowie Interessen, Wünsche, Stellungnahmen, Anregungen und Beschwerden vortragen. Die 
Themen müssen Angelegenheiten der Stadt Xanten betreffen. Reine 
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Verwaltungsangelegenheiten sind von der Behandlung im Bürgerforum ausgeschlossen. 
Ansprechpartner für diese Angelegenheiten ist der Bürgermeister. 
 
Im Bürgerforum gibt es eine geänderte Sitzordnung. Die Einwohnerinnen und Einwohner sitzen 
nicht im Zuhörerbereich, sondern nehmen gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern 
aus Politik und Verwaltung an den Sitzungstischen Platz. Während der Sitzungen des 
Bürgerforums ist ein fairer Umgang aller Beteiligten miteinander selbstverständlich. Damit 
möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner zu Wort kommen können, ist die Redezeit auf 
einen Richtwert von 15 Minuten je Thema für alle Rednerinnen und Redner begrenzt. Eine 
Sachdiskussion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Rat und den 
Ausschüssen findet nicht statt. 
 
Um den Mitgliedern des Bürgerforums und der Verwaltung eine bessere Vorbereitung auf die 
angesprochenen Themen zu ermöglichen, bitte ich Sie, diese Themen bis 3 Tage vor dem 
Sitzungstag Frau Schwartz von der Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung der Stadt 
Xanten (Zimmer 120 im Rathaus-Neubau, E-Mail: carolin.schwartz@rathaus-xanten.de, Tel. 
02801/772-323) mitzuteilen.  
 
Zu Beginn der Sitzung werden die Themenfeldern abgefragt, zu denen sich die anwesenden 
Einwohnerinnen und Einwohner äußern möchten. Die bereits vor der Sitzung mitgeteilten 
Themen werden zunächst vorrangig behandelt. 
 
Ich würde mich freuen, viele Einwohnerinnen und Einwohner beim Bürgerforum im Rathaus 
begrüßen zu können. 
 
Xanten, 02.06.2017 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.: 
Peter Hilbig  
Moderator des Bürgerforums  
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a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
 Name Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten 

 Straße Karthaus 2 

 PLZ, Ort 46509 Xanten 

 Telefon +49 2801772281 Fax +49 2801772363 

 
E-Mail 

anke.buecker@rathaus-xanten.de 
Internet 

https://www.rathaus-
xanten.de/de/inhalt/ausschreibungen
/ 

   
b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 

 Vergabenummer X-DBX-2017-0010 

   
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen 
  
 � Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 � Vergabeunterlagen werden auch elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 � Es werden elektronische Angebote akzeptiert. 

  

� ohne elektronische Signatur (Textform) 
� mit fortgeschrittener elektronischer Signatur 
� mit qualifizierter elektronischer Signatur 
� schriftlicher Mantelbogen und elektronische Angebotsdatei  

 � kein elektronisches Vergabeverfahren 
   
d) Art des Auftrags  

 � Ausführung von Bauleistungen 

 � Planung und Ausführung von Bauleistungen  

 � Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) 

e) Ort der Ausführung  

 

Rathaus der Stadt Xanten 
Karthaus 2 
46509 Xanten 

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose 

 

Art der Leistung: Lieferung und Montage von Fenstern und Sonnenschutz 
Umfang der Leistung: ca. 28 Stck. Demontage, Lieferung und Montage von Fensteranlagen und 
Sonnenschutz 
in einer Größe von 780 x 1.300 mm bis 4.500 x 1.850 mm 
bzw. von 380 x 2.250 mm bis 1.400 x 2.250 mm 
Gerüstbau für diese Baumaßnahme. 
 

 
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen 

gefordert werden 
 Zweck der baulichen Anlage  

 Zweck des Auftrags  

h) Aufteilung in Lose � nein  

 ja, Angebote sind möglich � nur für ein Los 
  � für ein oder mehrere Lose 
  � nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
 (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) 

i) Ausführungsfristen  
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 Beginn der Ausführung:  04.09.2017 

 
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
  

29.09.2017 

 weitere Fristen:   

j) Nebenangebote    

 � zugelassen 

 � nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 
 � nicht zugelassen 

k)  Anforderung der Vergabeunterlagen  

 Bis 28.06.2017 

 

Bei: ELEKTRONISCHE FORM DER VERGABEUNTERLAGEN: Die Vergabeunterlagen können kostenfrei 
unter www.deutsches-ausschreibungsblatt.de unter Angabe der Vergabenummer angefordert werden.  
 
Preis für die elektronische Vergabeunterlage: 0 € 

l) Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform 

 Die Vergabeunterlagen werden lediglich elektronisch bereit gestellt. 

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle s. a) 

p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 

q) 
Ablauf der 
Angebotsfrist am 29.06.2017 um 14:00 Uhr  

   

 Eröffnungstermin am 29.06.2017 um 14:00 Uhr  
 Ort  

 
Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten  , Karthaus 2  , 46509 Xanten  , Deutschland 
Zimmer: 207/N 

  

 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen 

 Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter 

r) geforderte Sicherheiten  

s) 

Wesentliche Finanzierungs- und 
Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die 
maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten 
sind 

 

t) 
Rechtsform der/Anforderung an 
Bietergemeinschaften 

 

u) Nachweise zur Eignung 

 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz 
von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem 
Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von 
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese 
abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der 
diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der 
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Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur 
Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die 
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
beizufügen. 
 

 Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich 

 
Siehe Vergabeunterlagen 
 

  

 Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 
VOB/A zu machen:  

  

  

v) Ablauf der Bindefrist 31.07.2017 

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße 
 Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 

 Vergabestelle, Der Landrat Kreis Wesel, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel 
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a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
 Name Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten 

 Straße Karthaus 2 

 PLZ, Ort 46509 Xanten 

 Telefon +49 2801772281 Fax +49 2801772363 

 
E-Mail 

anke.buecker@rathaus-xanten.de 
Internet 

https://www.rathaus-
xanten.de/de/inhalt/ausschreibungen
/ 

   
b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 

 Vergabenummer X-DBX-2017-0011 

   
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen 
  
 � Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 � Vergabeunterlagen werden auch elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 � Es werden elektronische Angebote akzeptiert. 

  

� ohne elektronische Signatur (Textform) 
� mit fortgeschrittener elektronischer Signatur 
� mit qualifizierter elektronischer Signatur 
� schriftlicher Mantelbogen und elektronische Angebotsdatei  

 � kein elektronisches Vergabeverfahren 
   
d) Art des Auftrags  

 � Ausführung von Bauleistungen 

 � Planung und Ausführung von Bauleistungen  

 � Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession) 

e) Ort der Ausführung  

 
Gewerbegebiet in Xanten  
Boxtelstraße, Im Niederbruch, Herdekamp, Maulbeerkamp, Hagdornstraße 

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose 

 

Art der Leistung: Elektroinstallationsarbeiten 
Umfang der Leistung: ca. 84 Stck. Demontage alter Lampenköpfe und Montage neuer  
LED- Lampenköpfe incl. aller Nebenarbeiten 
 

 
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen 

gefordert werden 
 Zweck der baulichen Anlage  

 Zweck des Auftrags  

h) Aufteilung in Lose � nein  

 ja, Angebote sind möglich � nur für ein Los 
  � für ein oder mehrere Lose 
  � nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
 (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) 

i) Ausführungsfristen  

 Beginn der Ausführung:  07.08.2017 

 
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
  

15.09.2017 
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 weitere Fristen:   

j) Nebenangebote    

 � zugelassen 

 � nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 
 � nicht zugelassen 

k)  Anforderung der Vergabeunterlagen  

 Bis 29.06.2017 

 

Bei: ELEKTRONISCHE FORM DER VERGABEUNTERLAGEN: Die Vergabeunterlagen können kostenfrei 
unter www.deutsches-ausschreibungsblatt.de unter Angabe der Vergabenummer angefordert werden.  
 
Preis für die elektronische Vergabeunterlage: 0 € 

l) Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform 

 Die Vergabeunterlagen werden lediglich elektronisch bereit gestellt. 

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle s. a) 

p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 

q) 
Ablauf der 
Angebotsfrist am 29.06.2017 um 14:30 Uhr  

   

 Eröffnungstermin am 29.06.2017 um 14:30 Uhr  
 Ort  

 
Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten  , Karthaus 2  , 46509 Xanten  , Deutschland 
Zimmer: 207/N 

  

 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen 

 Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter 

r) geforderte Sicherheiten  

s) 

Wesentliche Finanzierungs- und 
Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die 
maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten 
sind 

 

t) 
Rechtsform der/Anforderung an 
Bietergemeinschaften 

 

u) Nachweise zur Eignung 

 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz 
von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem 
Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von 
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese 
abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der 
diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der 
Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur 
Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die 
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
beizufügen. 
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 Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich 

 
Siehe Vergabeunterlagen 
 

  

 Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 
VOB/A zu machen:  

  

  

v) Ablauf der Bindefrist 31.07.2017 

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße 
 Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 

 Vergabestelle Der Landrat Kreis Wesel, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel 
 

 
 


